
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/3/18 10ObS71/97g,
10ObS277/03p

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1997

Norm

ZPO §269

GSVG §132

Rechtssatz

Daß Hebeleistungen und Trageleistungen von Gepäckstücken (bis zu 25 kg) von einem Taxilenker ständig und

permanent gefordert sind, ist lebensfremd und gerichtsbekanntermaßen (§ 269 ZPO) auszuschließen.

Entscheidungstexte

10 ObS 71/97g

Entscheidungstext OGH 18.03.1997 10 ObS 71/97g

10 ObS 277/03p

Entscheidungstext OGH 10.02.2004 10 ObS 277/03p

Vgl aber; Beisatz: Bei zweifelbarer Offenkundigkeit muss den Parteien Gelegenheit geboten werden, den Beweis

der Unrichtigkeit einer vom Gericht als offenkundig beurteilten Tatsache anzutreten. (T1)
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